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MUSTERVERTRAG 

  STAND: JULI 2018 
 

 

 

Vertrag über eine Energieberatung im Rahmen des Hamburger Energiepass-
Verfahrens 

[Mindestinhalt nach Vorgabe der IFB Hamburg] 

 

Zwischen (Name / Adresse) 

 ...............................................................   ...............................................................  

 ...............................................................   ...............................................................  

- im Folgenden Beratungsempfänger genannt - 

 

und (Name / Adresse) 

 ...............................................................   ...............................................................   

 ...............................................................   ...............................................................  

- als von der WK/IFB Hamburg autorisiertem Hamburger Energiepass-Berater 

- im Folgenden Energiepass-Berater genannt - 

wird folgender Vertrag über eine Energieberatung im Rahmen des von der Behörde für 
Umwelt und Energie (BUE) festgelegten Hamburger Energiepass-Verfahrens 
geschlossen: 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

Mit diesem Vertrag beauftragt der Beratungsempfänger den Energiepass-Berater mit der 
Energieberatung einschließlich der Erstellung eines Hamburger Energiepasses für das/die 
folgenden Wohngebäude1: 
 

Adresse: …………………………………………………………………………………………… 
 
Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

 

Objektkategorie:    Einfamilienhaus freistehend 

   Doppelhaushälfte / Reihenendhaus 

   Reihenmittelhaus 

   Geschosswohnungsbau < 4 Vollgeschosse 

   Geschosswohnungsbau > 4 Vollgeschosse 

  

                                           
1 Bei mehreren Gebäuden sollte die Anlage 2 „Objektliste“ genutzt werden. 



 
 

 

Stand IFB 01.01.17 V1  Seite 2 von 9 

§ 2 Leistung des Energiepass-Beraters  

2.1 Bauliche und energetische Bestandsaufnahme vor Ort. Erstberatung zu typischen 
Einsparpotenzialen und möglichen Umsetzung von Maßnahmen. 

2.2  Erfassung des Ist-Zustandes der/des zu untersuchenden Objekte/s, 
insbesondere der bautechnischen und –physikalischen sowie 
heizungstechnischen Gegebenheiten, aber auch anderer, den Energieverbrauch 
beeinflussender Bereiche anhand der in § 3 näher bezeichneten, vom 
Beratungsempfänger zur Verfügung zu stellenden Unterlagen. 

2.3 Umfassende ingenieurmäßige Analyse und Bewertung der energetischen 
Einsparpotentiale des Gebäudes mit Vorschlägen zu möglichen 
Wärmeschutzmaßnahmen an allen Gebäudeteilen (Grundfläche, Außenwände, 
Fenster, Dach) und Verbesserung der Anlagentechnik. 

2.4 Berechnung der möglichen Energieeinsparung unter Berücksichtigung der 
baulichen und technischen Anforderungen der aktuellen Bundes- und  
Landesförderung. 

2.5 Entwicklung von Sanierungsempfehlungen mit Hinweisen auf  Wärmebrücken 
und Lüftungskonzept.2 

2.6  Erstellung eines schriftlichen Beratungsberichtes („Hamburger 
Energiepass“) für jedes Gebäude, in dem der Ist-Zustand sowie mit dem 
Beratungsempfänger abgestimmte Vorschläge zu möglichen 
Wärmeschutzmaßnahmen an allen Gebäudeteilen und zur Verbesserung der 
Anlagentechnik  abgebildet sind.  

2.7  Mündliche Erläuterung aufgezeigter Maßnahmen und Maßnahmenpakete zur 
Energie- und Heizkostenersparnis gegenüber dem/der Beratungsempfänger. 

2.8 Beantragung der Ausfertigung des Hamburger Energiepasses bei der IFB 
Hamburg. 

2.9  Übersendung des Originals des Hamburger Energiepasses an den 
Beratungsempfänger. Darüber hinaus sind dem Bauherrn die vollständigen 
erfassten und berechneten Daten des HEP-Projektes im softwarespezifischen 
Sicherungsformat und im Austauschdatenformat3 auf einem Datenträger (z.B. CD-
ROM) zu übergeben. 

 

Der Beratungsbericht wird nach bestem Wissen auf Grund der verfügbaren Daten erstellt. 
Irrtümer sind vorbehalten. 

Zusätzliche Dienstleitungen wie Planungsleistungen nach Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI),  Entwurfs- und Ausführungsplanung, Durchführung von 
Ausschreibungen oder Bauüberwachung,  - die über die in § 2 genannten Leistungen 
hinausgehen, sind frei zu vereinbaren.4 

Der Energiepass-Berater ist zur vertraulichen Behandlung aller im Rahmen des Auftrags 
zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente und Unterlagen verpflichtet. 

  

                                           
2 Die Erstellung eines Lüftungskonzeptes und die detaillierte Berechnung von Wärmebrücken sind im Leistungsspektrum des 
Hamburger Energiepasses nicht enthalten. 
3 Die Übergabe im Austauschdatenformat kann nur erfolgen, sofern dies von der verwendeten Software unterstützt wird. 
4 Förderfähig im Rahmen der „Förderrichtlinie Hamburger Energiepass“ sind nur die Kosten gemäß 
Vergütungstabelle. Weitere Vergütungsvereinbarungen haben keinen Einfluss auf die Höhe der Förderung. 
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§ 3 Leistung des Beratungsempfängers  

Der Beratungsempfänger stellt dem Energiepass-Berater für die Erstellung des 
Hamburger Energiepasses die Unterlagen gemäß Anlage 1 zur Verfügung. 

Der Beratungsempfänger gewährt dem Energiepass-Berater Zugang zu allen relevanten 
Bereichen des Gebäudes.  

 

§ 4 Vergütung 

 

 4.1   Die Vergütung für die in § 2 definierten Leistungen des Energiepass-
Beraters richtet sich nach der Förderrichtlinie „Hamburger Energiepass“ der 
jeweils aktuellen Fassung.   
 

  Die Beratungskosten belaufen sich auf  
 (Energiepässe gemäß Anlage 2 einzeln aufführen) 

1.   € (inkl. USt.) 

2.   € (inkl. USt.) 

3.   € (inkl. USt.) 

 

 

 

4.   € (inkl. USt.) 

5.   € (inkl. USt.) 

6.   € (inkl. USt.) 

 

Beratungskosten Gesamt: 

___________ € (inkl. USt.) 

 

Wenn der/die Beratungsempfänger/in die unter § 3 geforderten Anlagen vollständig zur 
Verfügung stellt. 

 

 
 Da die unter § 3 genannten Objektunterlagen nicht vollständig zur Verfügung gestellt  

 werden konnten, vereinbaren die Vertragsparteien für die nachfolgend aufgeführten 
 Leistungen 
 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 
 

Folgende besondere zusätzliche Vergütung: 

___________ € (inkl. USt.) 
 

Es ergibt sich eine Vergütung von _______________ € (inkl. USt.) 
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 4.2   Die Vergütung für eine weitere Beratungsleistung für die 

  Erstellung von _____ zusätzlichen Variante 

  Erfassung des neuen Ist-Zustandes nach Umbau/Modernisierung 

  Aktualisierung bzw. Überarbeitung eines bereits erstellten Hamburger 
Energiepass5 

  Sonstiges: ____________________________________________ 
 

Es ergibt sich ein Vergütung von _______________ € (inkl. USt.) 

 

 

4.3  Die Gesamtvergütung des Vertrages beläuft sich auf   

     _______________ € (inkl. USt.) 

 

[Raum für eventuelle weitere, über den von der IFB Hamburg verlangten Mindestinhalt des 
Vertrages hinausgehende Vereinbarungen] 

 

 

 

 

 

§ 5 Weitergabe der Daten  

Die Weitergabe der Daten des Hamburger Energiepasses zwecks Qualitätskontrolle und 
zu Statistikzwecken an die Hamburgische Investitions- und Förderbank und die 
zuständigen Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg ist zulässig. Auf die in der 
Anlage beigefügten Informationen zum Datenschutz wird hiermit besonders hingewiesen.  
 

 

§ 6 Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 

 

Hamburg, den  ..........................  

 

 ..........................................................   ..........................................................  

Beratungsempfänger  Energiepass-Berater 
 

Anlagen 

 Anlage 1 – Objektunterlagen 

 Anlage 2 – Objektliste (optional) 

                                           
5 Die Vergütung für eine Aktualisierung bzw. Überarbeitung eines bereits erstellten Hamburger Energiepass 
(ab Ausstellungsjahr 2007) betragen 20% der Vergütung gemäß Förderrichtlinie Hamburger Energiepass. 
 



 
 

 

Stand IFB 01.01.17 V1  Seite 5 von 9 

HAMBURGER ENERGIEPASS 

ANLAGE 1 OBJEKTUNTERLAGEN 

 

  STAND: JANUAR 2017 
 

 
 

Für die Erstellung des HAMBURGER ENERGIEPASSES benötigen wir von Ihnen nach 
Möglichkeit folgende Unterlagen: 

 
 
� Pläne (Maßstab 1:100 oder 1:50) 

� Grundriss mindestens von dem Erdgeschoss, dem Dachgeschoss sowie dem Keller 

� Ansichten mit Lage und Größe evtl. vorhandener Dachflächen-Fenster 

� Schnitt, möglichst durch das Gesamtgebäude 

� Details oder gesonderte Angaben, aus denen die Aufbauten der hüllenden, Wärme 
übertragenden Außenbauteile hervorgehen: 

o Dach oder oberste Geschossdecke 

o Außenwände 

o Innenwände zu unbeheizten Räumen 

o Fenster möglichst mit Rahmenmaterial, Einbaujahr 

o Kellerdecke oder Erdgeschossfußboden, wenn kein Keller vorhanden ist bzw. 
Kellerboden, wenn der Keller beheizt ist 

� Angaben zu beheizten oder unbeheizten Anbauten bzw. inwieweit in den Geschossen 
(auch im Keller) unbeheizte bzw. teilbeheizte (> 10°C) Räume vorhanden sind 

� Dachgeschossausbau: Welche Bauteile sind gedämmt? 

� evtl. Baubeschreibung aus Bauantrag / statische Berechnung mit Bauteilaufbauten, 
wenn die eben genannten Planungsdetails der Außenbauteile nicht oder nur 
lückenhaft vorliegen; hilfreich können auch Fotos von der Bauphase des Gebäudes 
sein 

� Anzahl der Wohneinheiten 

� Gesamt-Wohn-/Nutzfläche nach DIN 276 

� bereits durchgeführte Modernisierungen, Umfang und Qualität der Maßnahmen (z.B. 
welche Fenster wurden wann ausgetauscht und welchen U-Wert haben sie?) 

� Unterlagen über eventuell bereits selbst durchgeführte energetische Berechnungen 

� Heizung: 

o kurze technische Beschreibung der Heizung inkl. Hersteller, Typ, Baujahr, 
Leistung, Energieträger 

o Schornsteinfegerprotokoll; falls nicht vorhanden: Angabe der Heizungsart (Zentral-  
oder Einzelheizung), Baujahr (von Kessel und Brenner), Brennstoff, Abgasverlust, 
Nennwärmeleistung 

o Form der Warmwasserbereitung (z.B. Elt-/Gasdurchlauferhitzer, Koppelung mit der 
Heizung) 
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o mögliche Klimatisierung oder Lüftungsanlage 

o Einsatz von photovoltaischen und thermischen Solaranlagen 

o Verbrauchsdaten der Heizung von 2-3 Heizperioden bzw. Abrechnungszeiträumen 

o Jahresabrechnungen (Energieverbrauch) für Gas-, Öl-, Strom- oder 
Feststoffverbräuche oder gemessene Wärmemengen; mit Angabe der Einheit in 
Kilowattstunden, Kubikmetern, Litern oder Tonnen 

o Angabe der jeweiligen Heizkosten in den Heizperioden bzw. 
Abrechnungszeiträumen 

o Angaben über die in den Verbrauchsdaten enthaltenen Verbräuche, die nicht der 
Beheizung dienen, z.B. Warmwasserbereitung, bei Gas Kochgas u.ä.  
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HAMBURGER ENERGIEPASS 

ANLAGE 2 OBJEKTLISTE 

 

  STAND: JANAUR 2017 
 

 

 

Anlage bei Abschluss eines Vertrages für mehrere Objekte / Energiepässe 

 

Diese Anlage bezieht sich auf den Vertrag vom __________. Da es sich um mehrere 
Objekte bzw. ein größeres Objekt handelt wird die Adresse entsprechend erweitert. 

 

 

1.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

2.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

3.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

4.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

5.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  

 

6.  Adresse: ………………………………………………………………… 
 

 Anzahl der Wohneinheiten:   ................... Baujahr: ………………  
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HAMBURGER ENERGIEPASS 

ANLAGE 3 INFORMATIONEN ZUM 
DATENSCHUTZ 

  STAND: JULI 2018 
  



>  UNSER UMGANG MIT IHREN DATEN & IHRE RECHTE 
INFORMATIONEN NACH ART. 13, 14 UND 21 DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO) 

Wir respektieren und schützen Ihre Privatsphäre, ganz egal 

ob Sie Interessent, Kunde oder Besucher unserer Webseite 

sind. Was bedeutet das konkret, wenn es um Ihre personen- 

bezogenen Daten geht?

Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie im Fol-
genden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Anstalt 
des öffentlichen Rechts (im Folgenden: IFB Hamburg), und über 
die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zuste-
henden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen 
verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich 
maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten Förderun-
gen bzw. nach den mit Ihnen vereinbarten Verträgen und 
Dienstleistungen. 

1.  WER IST FÜR DIE DATENVERARBEITUNG  
VERANTWORTLICH, UND AN WEN KÖNNEN  
SIE SICH WENDEN?

Verantwortliche Stelle ist: 

Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
Telefon: 040 / 248 46-0
Fax: 040 / 248 46 56-432
E-Mail: info@ifbhh.de

Sie erreichen unseren betrieblichen  

Datenschutzbeauftragten unter: 

Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Datenschutzbeauftragter 
Besenbinderhof 31
20097 Hamburg
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ifbhh.de

2. FÜR WEN GILT DIESE DATENSCHUTZERKLÄRUNG?

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das im 
Klartext, dass wir diese z. B. erheben, speichern, nutzen, übermit- 
teln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei 
um personenbezogene Daten von

•  Interessenten, Antragstellern und Kunden der IFB Hamburg, 
die natürliche Personen sind,

•  allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit unse-
rer Bank stehen, z. B. Bevollmächtigte, Erziehungsberechtigte, 
Boten sowie Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, 
aber auch Besucher unserer Internetangebote,

•  wirtschaftlich Berechtigten unserer Kunden (hier müssen wir  
unseren Prüfungspflichten, z. B. nach dem Geldwäschegesetz, 
nachkommen).

3. WELCHE QUELLEN UND DATEN NUTZEN WIR?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie sich per 
E-Mail, Telefon oder über unsere Internetangebote an uns wen-
den, Anträge einreichen, sich für unseren Newsletter registrie-
ren oder wenn Sie im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehun-
gen unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
einer Beratung sowie von Antragsverfahren für Förderungen, 
die in der Zuständigkeit der IFB Hamburg liegen, sowie im 
Rahmen unserer Vertrags- und Geschäftsbeziehung von Ihnen 
erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung 
unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, 
die wir von anderen Kreditinstituten (z. B. bei Kooperationsdar-
lehen), Behörden oder von sonstigen Dritten (z. B. der Schufa) 
zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Er fül-
lung von Förderaufgaben oder Verträgen, auf gesetzlicher 
Grundlage oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilli-
gung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personen-
bezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 
(z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Ver-
einsregister, Presse und Medien) zulässigerweise gewonnen ha-
ben und verarbeiten dürfen. 

Folgende persönliche Daten verarbeiten wir: 

• Relevante personenbezogene Identifikationsangaben

  z. B. Vor- und Nachname, Adresse und andere Kontaktdaten 
wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag und -ort und 
Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten (z. B. Personalausweis-/
Reisepass- und Steueridentifikationsnummer) und Authentifi- 
kationsdaten (z. B. Unterschriftprobe)

• Auftrags- und Umsatzdaten

  z. B. Hausbank, IBAN (Zahlungsauftrag), Daten aus der Erfül- 
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten 
im Zahlungsverkehr)

• Informationen über Ihre finanzielle Situation

  z. B. Einkommensarten und -höhe, Bonitätsdaten, Scoring-/
Ratingdaten, Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihrer sonstigen Ver-
mögensgegenstände, Herkunft von Vermögenswerten, Einträge 
in Auskunfteien, Gehaltsabrechnungen, Zahlungsverzug

• Soziodemografische Angaben 

  z.B. Familienstand und Familiensituation, Zahl der Haushalts-
angehörigen und Gesamteinkommen

•  Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen,  

die Sie uns mitteilen

  z. B. über unseren Kundendialog oder unsere Internetangebote, 
Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten (z. B. Bera-
tungsprotokoll), Registerdaten

INFORMATIONEN  

ZUM DATENSCHUTZ
WIR FÖRDERN HAMBURGS ZUKUNFT



• Daten zu Ihrem Online-Verhalten und Ihren -Präferenzen

  z. B. Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen Tele-
medien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps 
oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) 

Sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Da-
ten.

3.1. Sensible Daten

Besondere Kategorien personenbezogener Daten, bekannt als
  „sensible Daten“, z. B. Informationen zu Ihrer Gesundheit (z. B. 
Schwerbehinderung), erheben wir, wenn dies für die Durchfüh-
rung der Fördermaßnahme erforderlich ist.

Personenbezogene Daten zur rassischen oder ethnischen Her-
kunft, zu politischen Meinungen, religiösen oder weltanschau-
lichen Überzeugungen oder zur Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft, genetische Daten oder biometrische Daten zur 
Identifizierung einer Person und Angaben zum Sexualleben 
oder zur sexuellen Orientierung werden von uns grundsätzlich 
nicht verarbeitet, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu ver-
pflichtet oder dies ist im Rahmen der von uns angebotenen 
Förderungen, Produkte und Dienstleistungen erforderlich.

3.2. Daten von Minderjährigen/Kindern

Angaben zu Minderjährigen oder Kindern erheben wir nur 
dann, wenn diese für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich 
sind.

4.  WOFÜR VERARBEITEN WIR IHRE DATEN  
UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE? 

Wir nutzen Ihre Daten, damit Sie unsere Förderungen in An-
spruch nehmen sowie unsere Produkte und Dienstleistungen 
nutzen können. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im 
Einklang mit den Bestimmungen der DS-GVO und des Ham-
burgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG).

4.1.  Zur Wahrnehmung der im öffentlichen  
Interesse liegenden Aufgaben (Förderaufgaben) 
und zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  
(Art. 6 Abs. 1e und 1b DS-GVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erfül-
lung der im Gesetz über die Hamburgische Investitions- und 
Förderbank niedergelegten Förderaufgaben, Fördermaßnahmen 
und Finanzierungen (z. B. in den Bereichen Wohnungsbau-, 
Wirtschafts- oder Innovationsförderung), zur Erbringung von 
Darlehens- und sonstigen Bankgeschäften (z. B. Zuschüsse), 
sonstigen Finanzdienstleistungen (z. B. Bürgschaften), insbeson- 
dere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher 
Maßnahmen mit Ihnen und zur Ausführung Ihrer Aufträge so-
wie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie 
nach der konkreten Förderaufgabe (z. B. Wohnungsbaufinan-
zierung) bzw. nach dem konkreten Produkt (z. B. Darlehen, Zu-
schuss, Bürgschaft, Gewährung einer Sicherheit, Treuhand- und 
Verwaltungsgeschäfte, sonstige Kredite) und können unter an-
derem Bedarfsanalysen, Beratung, Fördergeschäft, Rechnungs-
wesen, Meldewesen, Risikosteuerung, Reporting, Marketing/
Kommunikation und Sicherheiten sowie die Durchführung 
von Transaktionen umfassen. 

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung 
können Sie den jeweiligen Förderrichtlinien, Förderbescheiden, 
Vertragsunterlagen und unseren Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen (AVB) entnehmen.

4.2.  Im Rahmen der Interessenabwägung  
(Art. 6 Abs. 1f DS-GVO) 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigent-
liche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter 
Interessen von uns oder Dritten. 

Beispiele: 

•  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. 
Schufa) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken

•  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse 
und direkten Kundenansprache 

•  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der 
Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben 

•  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten

•  Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der 
Bank 

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 

•  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zu-
trittskontrollen)

•  Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts (z. B. Video-
überwachungen) 

•  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung 
von Dienstleistungen und Produkten 

4.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DS-GVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke, z. B. zukünftige 
Informationen über weitere Förderangebote, Weitergabe von 
Daten an Dritte (z. B. Kooperations- und Konsortialpartner), 
Erhebung von Daten für Marketingzwecke, Bestellung des 
Newsletters, erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verar-
beitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Ein-
willigung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für 
den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie bei-
spielsweise die Schufa-Klausel – vor der Geltung der DS-GVO, 
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 
nicht betroffen. 

4.4.  Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  
(Art. 6 Abs. 1c DS-GVO)

Zudem unterliegen wir als öffentliche Förderbank diversen recht- 
lichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen 
(z. B. Gesetz über die Hamburgische Investitions- und Förder-
bank, Hamburgisches Wohnraumförderungs- und Wohnungs-
bindungsgesetz, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wert-
papierhandelsgesetz, Steuergesetze), sowie behördlichen und 
bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen 
Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen 
Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter ande- 
rem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Alters-
prüfung, die Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfül-
lung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die 
Bewertung und Steuerung von Risiken. 



5. WER BEKOMMT IHRE DATEN?

Innerhalb der Förderbank erhalten diejenigen Stellen Ihre Da-
ten, die diese zur Erfüllung der im Gesetz niedergelegten För-
deraufgaben sowie der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 
28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten er-
halten, wenn diese Auftragsverarbeiter das Bankgeheimnis und 
den Datenschutz wahren. Dies sind Unternehmen in den Kate-
gorien kreditwirtschaftliche Leistungen, Innovationsförderung, 
IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Telekommunika-
tion, Statistik, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und 
Marketing. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb 
der Förderbank ist zunächst zu beachten, dass wir zur Ver-
schwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wer-
tungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen 
(Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur wei-
tergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie 
eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger 
personenbezogener Daten z. B. sein:

•  Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. hamburgische Be-
hörden, Bundes- oder Europabehörden, Deutsche Bundes-
bank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, 
Europäische Investitionsbank, Europäischer Investitionsfonds, 
Finanzbehörden; Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen ei-
ner gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder behördlichen Ver-
pflichtung. 

•  Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder ver-
gleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten über-
mitteln (je nach Vertrag: z. B. KfW, Kooperations- und Korre-
spondenzbanken, Auskunfteien). 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die 
Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben 
bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung 
oder Einwilligung befreit haben. 

6. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbezie-
hung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwick-
lung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere 
Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, das auf Jahre 
angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Kreditwesen-
gesetz, dem Geldwäschegesetz und dem Wertpapierhandelsge-
setz ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung 
bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre nach dem 
Ende der Vertragsbeziehung bzw. nach dem Ende öffentlich-
rechtlicher Bindungen.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetz- 
lichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Regel drei Jahre, in gewis-
sen Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betragen können.

7.  WERDEN DATEN IN EIN DRITTLAND ODER  
AN EINE INTERNATIONALE ORGANISATION  
ÜBERMITTELT?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur 
Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungsaufträge) erforder-
lich, gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Melde-
pflichten) oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über 
Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, ge-
sondert informieren. 

8. WELCHE DATENSCHUTZRECHTE HABEN SIE?

8.1.  Ihr Recht auf Auskunft, Information (nach Art. 15  
DS-GVO) und Berichtigung (nach Art. 16 DS-GVO)

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen- 
bezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) 
zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten 
Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständi-
gung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergege-
ben haben, informieren wir diese Dritten über Ihre Berichti-
gung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

8.2.  Ihr Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
(nach Art. 17 DS-GVO)

Aus folgenden Gründen können Sie die unverzügliche Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen:

•  wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die 
sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden und keine 
Aufbewahrungspflichten mehr bestehen

•  wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage fehlt

•  wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine über-
wiegenden schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt

•  wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbei- 
tet wurden

•  wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, 
um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon ab-
hängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung 
der Daten erforderlich macht.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten ggf. Ein-
schränkungen nach dem HmbDSG.

8.3.  Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (nach Art. 18 DS-GVO)

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen:

•  wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ih-
nen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, die Rich-
tigkeit zu überprüfen

•  wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt 
der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen

•  wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbei-
tung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen

•  wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, 
solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen 



8.4.  Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit  
(nach Art. 20 DS-GVO)

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns im 
Rahmen einer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags 
gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten.

8.5.  Ihr Beschwerderecht  
(nach Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 HmbDSG)

Sollten Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen 
sind, dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten 
der IFB Hamburg sowie bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

9.  BESTEHT FÜR SIE EINE PFLICHT ZUR  
BEREITSTELLUNG VON DATEN?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur dieje-
nigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Be-
gründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbe-
ziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel 
den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages 
ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr 
durchführen können und ggf. beenden müssen. 

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschrif- 
ten verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung 
beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizie-
ren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staats-
angehörigkeit sowie Wohnanschrift zu erheben. Damit wir die-
ser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben 
Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informa-
tionen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im 
Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unver-
züglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informati-
onen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die 
von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen 
oder fortsetzen. 

10.  INWIEWEIT GIBT ES EINE AUTOMATISIERTE  
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IM EINZELFALL?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung 
nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungs-
findung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in 
Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert infor-
mieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

11.  INWIEWEIT WERDEN IHRE DATEN FÜR  
DIE PROFILBILDUNG (PROFILING) GENUTZT?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, 
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir set-
zen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

•  Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir 
zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei wer-

den auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorge- 
nommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich Ihrem Schutz.

•  Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten 
zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese er-
möglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung 
einschließlich Markt- und Meinungsforschung. 

•  Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen 
wir das sog. Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit be-
rechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können 
beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende 
Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer,  
Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertrags-
gemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen 
von Kreditauskunfteien einfließen. Das Scoring beruht auf  
einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten 
Verfahren. Die errechneten Scorewerte unterstützen uns bei der 
Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen 
und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein. 

INFORMATION ÜBER IHR WIDERSPRUCHSRECHT  

nach Art. 21 DS-GVO

1.  Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 
Art. 6 Abs. 1e DS-GVO (Datenverarbeitung zur Wahrneh-
mung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben) und 
Art. 6 Abs. 1f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grund-
lage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzu-
legen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütz-
tes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir zur 
Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen. 

  Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezo-
genen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir kön-
nen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2.  In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-
ten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Wer-
bung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es 
mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

  Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direkt-
werbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Der Widerspruch kann formfrei erfolgen  
und sollte gerichtet werden an  
Hamburgische Investitions- und Förderbank

 Datenschutzbeauftragter 
 Besenbinderhof 31 · 20097 Hamburg 
 E-Mail: datenschutzbeauftragter@ifbhh.de

Hamburgische Investitions- und Förderbank 

Besenbinderhof 31 · 20097 Hamburg
Telefon 040 / 248 46 - 0 · Fax 040 / 248 46 - 432
info@ifbhh.de · www.ifbhh.de


